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Die Begrenzung des Tempolimits 
auf 30 km/h auf Hauptverkehrsstra-
ßen wird derzeit in mehreren Städ-
ten diskutiert bzw. schon praktiziert. 

-
gen werden kontrovers diskutiert, 
weil sie stark von den streckenspe-

Neben den in [1] beschriebenen 
-

derungen des realen Fahrverhal-
tens von T50 zu T30 relevant. Liegt 
beispielsweise das Geschwindig-
keitsniveau in einem T50-Abschnitt 

-
kehrsablauf nur zwischen 30 km/h 
und 40 km/h, ist das Emissions-
minderungspotenzial ebenso gering 
wie in dem Fall, dass bei T30 auf 
Grund der örtlichen Gegebenheiten 
(z.B. breite, anbaufreie Strecke) und/
oder ohne Überwachung des Tempo-
limits das Geschwindigkeitsniveau 
unverändert bleibt.

Aber selbst wenn sich bei T30 
eine Reduzierung der mittleren Ge-
schwindigkeit einstellt, kann allein 

keine emissionsseitige Bewertung 
erfolgen, da es prinzipiell zwei ge-

 während einer Konstantfahrt 
wird bei T30 durch die Mo-
toren tendenziell geringfügig 
mehr NOx emittiert als bei 
T50,

 während der Beschleunigungs-
phase z. B. beim Einfahren 
in den Abschnitt oder beim 
Wieder anfahren nach dem 
Halt vor einer Lichtsignalan-
lage (LSA) sind die Emissio-
nen bei einer Beschleunigung 
auf 50 km/h deutlich höher als 
bei einer Beschleunigung auf 
eine Zielgeschwindigkeit von 
30 km/h (siehe Abb. 1).

Der Konstantfahrtanteil hat dem-

daraus ableiten lässt, ob bzw. wie 
weit bei T30 die niedrigeren Emis-
sionen beim Beschleunigen durch 
die leicht höheren Emissionen wäh-
rend der Konstantfahrt kompensiert 
werden. Die Bewertung der emis-
sionsseitigen Auswirkungen einer 
T30-Maßnahme ist demnach nicht 

pauschal möglich, sondern kann nur 
-

rücksichtigung des realen Fahrver-
haltens erfolgen.

Die Aufzeichung des Fahrverhal-
tens erfolgte deshalb im Rahmen 
der Untersuchung für die Zeppelin-
straße mit einem PKW, der mit ei-

-
stattet war. Gefahren wurde für die 
Ausgangssituation (T50) sowie für 
T30-Musterfahrten. Das Ergebnis ei-
ner jeden Messfahrt war eine Mess-
datei mit einer bestimmten Menge an 
Sekundenwerten für Geschwindig-
keit und zurückgelegte Wegstrecke. 
Die Gesamtheit dieser Geschwindig-
keitswerte einer Fahrt bildet eine 

Geschwindigkeits-Zeit- bzw. Ge-
schwindigkeit-Weg-Diagramm dar-
stellen lässt. Auf der Basis dieser 
Fahrkurven erfolgte mit PHEM (pas-
senger car and heavy duty emission 
model der Universität Graz) die Be-
rechnung der Emissionsfaktoren für 
alle PKW-Emissionskonzepte. Bei 
der Auswertung wurden u.a. folgen-

-

in ,,Kreuzung“ (ca. 100 m Radius 
um Kreuzung) und Bereiche dazwi-
schen (,,Strecke“), Berücksichtigung 
der noch nicht erfolgten Anpassung 
der Koordinierungsgeschwindigkeit 
der LSA, Tagesgang des Fahrverhal-

-
kehrs.

Als Fazit kann Folgendes festge-
halten werden: Ein Tempolimit auf 
30 km/h kann zu Reduzierungen der 

NOx- und PM10-Emissionen führen. 
Dies gilt sowohl in der Bilanz des 
gesamten Straßenzuges als auch für 
die Mehrzahl der Straßenabschnitte. 
Die abgeleiteten Minderungspoten-
ziale gelten unter der Bedingung, 
dass das Tempolimit von 30 km/h 
zu hundert Prozent eingehalten wird. 
Dies bedeutet eine dauerhafte Ge-
schwindigkeitsüberwachung. An-
sonsten werden die Minderungsef-
fekte kleiner sein. Weiterhin muss 
eine Anpassung der LSA-Koordinie-
rungsgeschwindigkeit an das Tem-
polimit von 30 km/h erfolgen, da die 
abgeleiteten Minderungspotenziale 
nur unter der Bedingung gelten, dass 
die „Grüne Welle“ bei T30 genauso 
funktioniert wie derzeit bei T50. Die 
abgeleiteten  Minderungspotenziale 
gelten für die PKW-Emissionen. 
Unter Berücksichtigung des Schwer-
verkehrs werden die Minderungspo-
tenziale tendenziell höher sein. Der 
Bericht kann unter

http://www.mlul.brandenburg.de/
media_fast/4055/Bericht_Messfahr-
ten_T30.pdf heruntergeladen wer-
den.

Weiterhin hat sich hier, wie be-
reits bei unseren Untersuchungen 
in Berlin (siehe z.B. http://www.

download/hauszeitung/ausgabe34.
pdf) gezeigt, dass für Berechnun-
gen für Luftreinhaltemaßnahmen im 

-
situationen nicht ausreichen, um die 
realen Emissionsverhältnisse abzu-

Beschleunigungsvorgänge im Be-
-

aus den Knotenpunkten heraus. Aber 
das ist bereits ein neues Thema, über 
welches wir Sie gern in einer der 
nächsten Ausgaben informieren wer-
den.
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FCD = Floating Car Data

Abb. 1: PKW-Emissionsvergleich bei unter-
schiedlichem Beschleunigungsverhalten beim 
 Wiederanfahren nach Halt vor LSA

WIRKUNG DER ÄNDERUNG EINES TEMPOLIMITS VON 
50 KM/H (T50) AUF 30 KM/H (T30) AM BEISPIEL DER 
ZEPPELIN STRASSE IN POTSDAM
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